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DKFM. FERDINAND L.ACINA 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

Z. 11 0502/88-Pr.2/88 

des Nationalrates XVU, Oesctzgebuns'penode 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

6. Mai 1988 

4841 lAB 

1988 -05- 09 
zu 18j1/J 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Kfm. Bauer und Genossen vom 
10. März 1988, Nr. 1837/J-NR/88, betreffend Konsumentenschutzbestimmun­
gen im Kreditwesengesetz, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 
Die Kreditwesengesetznovelle 1986 hat im Bereich des Konsumentenschutzes 
nicht nur Bestimmungen aus dem geltenden Recht übernommen, sondern auch 
neue Konsumentenschutzbestimmungen geschaffen. Insbesondere die Schaffung 
des gesetzlichen Begriffes "Verbraucherkredit ll

, der über den Begriff des 
ehemaligen IIPrivatkleinkredites li hinausgeht sowie die Verpflichtung der 
Banken, allfällige Zinsgleitklauseln an objektive Maßstäbe zu binden, 
haben zu einer Verstärkung sowohl der Markttransparenz als auch des 
Konsumentenschutzes geführt. 

Zu 3. und 4.: 
Das Wettbewerbsabkommen wurde am 17. Jänner 1985 gemäß § 21 Abs. 2 Kre­
ditwesengesetz abgeschlossen und am 7. März 1985 vom Bundesminister für 
Finanzen genehmigt. Seit der Kreditwesengesetznovelle 1986 findet sich 
die entsprechende Bestimmung im § 21 Abs. 9 Kreditwesengesetz, wobei 
keine Änderung des Regelungsinhaltes erfolgt ist, sodaß das am 
17. Jänner 1985 abgeschlossene Abkommen weiterhin in Geltung steht. Der 
Inhalt richtet sich nach der Determinierung durch das Kreditwesengesetz. 
Ein Wettbewerbsabkommen liegt bei. 

Anlage 
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Abkommeill clI~r lFflChv~Il'Minde GlIeli" OCll'ettlllil.milZlI'nehmungegn IlImcll eller 
. Ösierrekhischelill l?o$t$p21rk21~ r:gemi5ß § ~n (~) OCWG fiibeli" c!I!e 

WeUbeW'ell'b.$N~eBIlJ um öSit!!ll'li'eicMschell1l ];(ll'edia21HJI!Jilll'!la '110m 
Rio Jiilsmer H985 (WeUbewerbs21bltommeun) 

§ llo Die VertragsschlieOenden nIellen 
ausdrücklich feit, daß jeder unlllulere Wetl. 
bewerb (Bunde!aese~ Bellen den unlauteren 
Wellbewerb, BGBI. 531/1913, in der jeweils 
ßellendenf'nssung) IlUC:~ nm:.h diesem Ab. 
hommen uIIXulllnsiß WL 

§ 2. Die Krediluntemehmungen sind 
verpOichtet, jede Werbunß xu unterlassen, 
die die Sic:herheil der eillenen Kreditunter. 
nehmung hinsichtlich der ErfIlllunB ihrer 
Verbindlic:hkeiteR ßeaenOber ihren Gläubi. 
ßem unter 'terllleic:hender GegenObers!f!I­

lun6 mit anderen Krediluntemehmungen. 
auch ohne diese zu nennen oder zu kenn­
xeic:hnen. i", einer Weise hervorhebt, die 
ßeeignet ist, den Anschein Ilerinaerer Si­
c:herheit anderer Kreditunlemehmungen 
hervorzurufen. . 

§ J. (I) Mit .der gesc:h8ftlichen Wer­
bung von Krediluntemehmungen darf keine 
wie immer geartete Herabsetzung /lnderer 
Kreditunternehmunaen verbunden sein. 
Unzulässig ist ferner die Werbung mit dem 
Bankgeheimnis, mit unentgeltlichen Lei­
stungen und mit K/lSsenstunden. sowie die 
entgeltliche oder unentgeltliche Verteilung 
bzw. Versendung von Werbematerial fOr die 
Kunden, indem die Kreditunternehmungen 
dieses Werbemaleri:lll LB. ihren eigenen 
Postsendungen beischließen. 

(2) Eine geschäftliche Werbung mit Kon­
ditionen in der Öffentlich!(eit (LB. Inserate, 
Plakate, Rundfunlt. Femseh- und Kinower­
bung. Massensendungen - auch peoönlich 
adressierte - an Nichlkunden) ist ebenfalls 
unzulässig. Daher sind insbesondere auch 
direkte oder indirekte Hinweise 21ur Preise, 
angebliche oder tatsächliche Preisvorteile 
oder auf preisähnliche IProdulttmerltmale in 
der Bewerbung oller Bankprodultte und 
aller banltmllOigen Dienstleistungen im Sin­
ne des K WG verboten. 

(3) Zulässig sind jedoch informationen 
Ober Konditionen im Kreditinstitutsbereich 
(L8. Schaufenster, Schalterraum). 

(4) Soweit verbindliche Abkommen Ober 
Zinsen geschlossen werden, darf mit diesen 
Zinssätzen geworben werden. Die Bekannt­
gabe behördlich [lenehmi[lter Konditionen 
nach dem Wertpapieremissionsgesetz ist 
stets zuHissil!. 

§ 4. Es ist nicht st2lUhaft, daß eine 
Kreditunternehmung /Jus Anlaß eines ihr 
erteilten Oberweisungsauftrages zugunsten 
eines bei einer 21nderen Kredituntemeh­
mung gerahrten Kontos rar den BegOnslig­
ten ohne dessen vorherigen Antrag ein Kon­
to eröffnet und den zu Oberweisenden Be­
trag diesem Konto gutschreibt. 

§ 5. (I) Die Verteilung von 'Ge­
schenksparbilchem' (auch in Form von Ge­
sChenltspargutscheinen), die auf einen Be­
irag von höchstens S 50,-- lauten dilrfen, der 
als Gutschrift behandelt wird. wenn eine 
weilere Spart5tiglteit auf dem Sparkonto 
stattfindet. darf nur anläßlich von Ereignis­
sen erfolgen, die in der Peoon des Be­
schenkten bzw. Sparenden liegen, U.zw. Ge­
burt, Schuleintriu, Firmung, Schulaustritt 
und Heirat. 

(lI Mit Geld- oder Sachprllmien dotierte 
Preisausschreiben mit Zufallscharakter, 
Verlosungen u.dgl. sind nur einmal jährlich 
zulässig und nur dann, wenn der .Gesamt­
wert aller in Aussieh! gestellten PreIse n~ch­
weisbar den BetC3B von S 30.000,-- nochl . 
Obeoteigl. Diese Beschränkung gilt auch f~r 
Preisausschreiben, Verlosungen u.dgl.. dIe 
von drillen Stellen durchgelUhrt werden, 
wenn I<.redilunt~rnehmungen in irßendeiner 
Form eingeschaltet sind bzw. In Erschel. 
nunlllreten, ~.B. als Annmhmestellen fUr die 

.• Teilnzhmesc:heine, 

~ <5, !Es besteht übereinstimmunll, daß 
auch die Vertragsschließenden selbst bei 
ihrer Werbunll sich fln die Grundnl!lzlii die­
nen Abkommenn halten massen. 

~ i 0 (I) Verstöße Gegen dieses Abltom­
men nind unter Berücksic:htiauna der 
'Schwere des Verstoßes und der LeistunllSflI­
higkeil der betreffenden Krediluntemeh­
muna mit Konventionalstrafe .bin :!tu 
Si 300.000,- zu ahnden. 

(2) Jede Kreditunlemehmunll ist berech­
. tigt. ihr bek/lnntgewordene Verstöße /legen 
dieses Abkommen.Ober ihren Verband, die 
Österreithische Postsparkasse unmittelbar, 
on den Wettbewerbsausschuß (Abs, J) her­
anzutragen. Vor Befassung des Wellbe­
werbsllusschusses ist die Anrufung des 
Schiedsgerichtes oder eines ordentlichen 
Gerichtes unzulässig. 

(3) Bei der Sektion Geld-, Kredit- und 
Versicherungswesen der Bundesltammer 

. der gewerblichen Wirtschaft (kurz: Selttion) 
wird ein Wettbewerbsaus5chuß eingerichtet_ 
Er besteht aus je einem Vertreter der Fach­
verbände der Kreditunternehmungen und 
der Österreichischen Postsparkasse sowie 
dem Syndikus der Sektion (de!Sen Stellver-
treter) als Vorsitzendem. . 

(4) Der WeubewerbsausschuO ist be­
schlußflIhig, wenn mind~stens vier Mitglie­
der und der Vorsitzende anwesend sind. Der 
Wettbewerbsausschuß entscheidet mit ein­
facher Mehrheit der Slimmen. Bei Stimmen­
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. 

(5) Der Weubewerbsaus5chuß hat den 
Sachverhalt zu klären und der eines Vento­
!les beschuldigten Kredilunternehmung die 
Zahlung einer Konventionalstrafe aufzutra­
gen oder anderenfalls festzustellen, daß das 
Abkommen nicht verletzt wurde. Wird die 
aufgetragene Konventionalstrafe nicht bin­
nen 14 Tagen gezahlt, 50 ist das Schiedsver­
fahren einzuleiten oder ein ordentliches 
Gericht zu befassen. 

(G) /Die KOMenlionalstrafe ist an einen 
bei der Sektion zu errichtenden Fonds abzu-
rohren. . . 

(7) Vorflille, di~ bei Eingang der im 
Abs. 2 erwähnten Miueilunll Ilinger als 
6 Monate zurückliegen, sind vom Wettbe­
werbsausschuß nicht zu behandeln.' .. 

(8) FOr das Schiedsverfahren gilt der 
zwischen den Fachverbänden der Osterrei­
chischen Kredituntemehmungen und der 
Österreich ischen Postsparkasse abgeschlos­
sene Schiedsvertrag vom 17. Jänner 1985_ • 

§ 8. (I) Dieses Abkommen wird auf 
unbestimmte Dauer geschlossen. Es tritt mit 

Bewilligung des Bundesministers fUrFinan-
xen in Kraft . 

(2) Gleichzeitig tritt das Wettbewerbsab­
kommen vom 22.12.1936 S/lmt allen dazu 
ergangenen Entscheidungen, Sprüchen und 
dgl. außer Kraft- . 
. (3) Jedem Vertragspartner SIeht das 
Recht zu, dieses Abkommen jederzeit unter 
lEinhaltung einer· dreimonatigen 'KOndi­
gungsfrist zu kOndigen. Diese KDndigung 
ist millels eingeschriebenen Briefes an den 
Vorsitzenden des Weubewerbsausschusses 
zu richten, welcher die KOndigung allen 
Vertragspartnern zur Kenntnis zu bringen 
hat. 
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